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Anfrage 

der Abgeordneten GRABHER-!viEYER, lng. ~1URER 

an die Frau BW1desminis ter für Gesrndhei t rnd Umvel tschutz 

betTeffend Zwei te'i- Bericht der Volksamval tschaft - Lebensmittelgesetz 

Im Zweiten Bericht der Volksanwal tschaft an den Nationalrat wird auf der 

Sei te 16 eine Beschwerde erwähnt, "die sich gegen die Stempelgebührenpflicht 

bei Anträgen auf Entschädigung für entnommene lIlarenproben gemäß § 39 Abs. 5 

LebensIiättelgesetz richtet. Nach dieser Gesetzesbestimrmmg gebührt eine 

Entschädigung für entnonnnene Warenproben 'über Verlangen der Partei f , 

wobei nach dem Gebührengesetz für jede einzeine Probe ein gesonderter Antrag, 

der .ITLi. t S 70,-- Bundesstempel zu versehen ist, zu stellen ist. Die derzeitige 

Gesetzeslage scheint deshalb nicht lillproblematisch, weil in vielen Fällen 

die Stempelgebühr die zu gew~hrende Entschädigung übersteigt. Eine Lösung 

dieser Problematik wäre möglich, indem entweder im § 39 Abs. 5 L\1G der 

Passus 'über Verlangen der Partei' gestrichen wird oder durch eine Ausnahms

regelung im Gebührengesetz durch Zulasslll1g von Sannnelanträgen." 

Unter Bezugnahme auf diese Feststellungen der Volksanwaltschaft richten die 

unterzeichneten Abgeordneten an die Frau Blll1desminister für Gesundheit und 

Umwel tschutz die 

Anfrage: 

1. Wie lautet Ihre grundsätzliche Stellrngnahme zu der oben aufgezeigten 
( 

Problematik? 

2. Wurde die von der Volksanwaltschaft alternativ zur Envägung gestellte 

Möglichkei t einer Ändenmg des Lebensmittelgesetzes bereits geprüft -

und, weIID ja, mit welchem Ergebnis? 

50/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




